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RS OGH 1999/2/23 1Ob376/98w
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1999

Norm

ABGB §1425 VIII

Rechtssatz

In Analogie zu § 377 StPO und zu § 90 Abs 2 FinStrG hat das Gericht, bei dem eine Sache gemäß § 1425 ABGB hinterlegt

wurde, bei drohendem Verderben oder bei zu befürchtender krasser Wertminderung der Sache, aber auch bei

Au9aufen unverhältnismäßiger Kosten nach angemessener Frist für eine Verwertung (Versteigerung) dieser Sache zu

sorgen, um dem Ausfolgungsberechtigten zumindest den Erlös aus der Verwertung zu sichern.
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